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Thema: 

 

Umstellung der Innenbeleuchtung kommunaler Liegenschaften auf LED  
- Vorstellung der Maßnahme  
- Förderung 
 

 
 
I. Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. hat in den vergangenen Jahren im Rahmen ihres sukzessiven, 
klimaschutzorientierten Gebäudemodernisierungsprogramms für kommunale 
Bestandsgebäude das Augenmerk verstärkt auf Sanierung der Heizanlagen und die 
Gebäudehüllen (Fenster, Fassade, Dach) gelegt. Folgend auf dieses Modernisierungspaket 
steht nun die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED umfänglich an. Die 
Gemeindeverwaltung hat in diesem Zuge einen Fachingenieur damit beauftragt, den 
Stromverbrauch durch die Beleuchtung folgender kommunalen Liegenschaften zu erfassen 
und auszuwerten: 
 

 Parkkindergarten 

 Seesporthalle 

 Rathaus, Tiefgarage, Nebengebäude 

 Festhalle 

 Nonnenbachschule 

 Nonnenbachkindergarten 



 Haus der Musik, Gattnau 

 Kleinkinderhaus Pünktchen 

 Tourist-Information 

 Spielehäusle 

 Museum und Galerie Lände 

 Konzertmuschel 
 
Die bestehende Beleuchtungsart (Glühbirne, Halogen o.ä.) dieser Liegenschaften wird über 
die Grundrisse raumtechnisch erfasst. Jeder Raum wird mit einer Nutzung versehen und mit 
einer angenommenen Beleuchtungsdauer pro Tag belegt. Nutzungsbedingt wird pro Raum 
eine optimale LED Alternative gewählt und mit dem Bestand verglichen. Nur so kann eine 
detaillierte Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellt werden. Klar ist, dass in 
wenig frequentierten Räumen wie z. B. Lager oder Putzräumen eine Amortisation einer 
Investition nicht möglich ist.  
 
Über diese Vorgehensweise wurden die in Frage kommenden 12 Liegenschaften analysiert. 
Grundsätzlich ist eine Energieeinsparung von über 50 % erreichbar, was 
Fördervoraussetzung ist. Eine Amortisation der Investition wäre in 8-10 Jahren 
(nutzungsabhängig) erreichbar.   
  
Die Gemeinde erhofft sich damit eine CO2-Reduzierung von ca. 100 Tonnen/Jahr.  
  
 
II. Begründung/Rechtliche Würdigung: 
 

Licht emittierende Dioden (LED) gelten als eine der Schlüsseltechnologien für den 
kommunalen Klimaschutz. Die Umstellung von Beleuchtungsanlagen auf LED in Verbindung 
mit einer optimierten Lichtsteuerung kann den Stromverbrauch deutlich verringern. Seit 
2008 unterstützt das Bundesumweltministerium daher Kommunen beim Einsatz von LED mit 
der Förderung durch die Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative. Ziel dieser Breitenförderung ist es, die Umsetzung von LED-Projekten 
in größerem Maßstab zu fördern. Der Gemeinde Kressbronn a. B. ist es ein hohes Anliegen, 
jetzt in die LED-Technologie einzusteigen und mit gutem Beispiel voranzugehen.  

 
 
III. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat die 
"Kommunalrichtlinie" - Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen 
Umfeld im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative novelliert. Bisherige 
Förderschwerpunkte wurden an technologische Entwicklungen angepasst und neue 
Förderschwerpunkte ergänzt. Am 1. Januar 2019 trat die neue Kommunalrichtlinie in Kraft, 
die für Kommunen neue Fördermöglichkeiten zur Umsetzung von Klimaschutz-Maßnahmen 
bereithält. Der Förderschwerpunkt „Beleuchtung und Belüftung“ umfasst unter anderem: 

 Förderung der Umrüstung von Außen- und Straßenbeleuchtung 
 Sanierung von Lichtanlagen 
 Umrüstung von Innen- und Hallenbeleuchtung  



 Bezuschussung: 20-30 % (je nach Kommune und Projekt) 
 Mindestzuwendung: 5.000 € 

 
Die Umrüstung der LED Innenbeleuchtung ist in einer Höhe von 357.000 €/brutto 
veranschlagt. Wenn von einer Bezuschussung i. H. v. 20 % ausgegangen wird, wären 
300.000 € (inkl. Unvorhergesehenes) einzuplanen. Die Maßnahme wäre auf 2 Jahre (2020-
2021) in der Umsetzung vorgesehen und in den jeweiligen Haushaltsjahren hälftig zu 
berücksichtigen.  

 
 
IV. Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt einer wirtschaftlichen Umstellung der Innenbeleuchtung in den 
kommunalen Liegenschaften zu. 
 
2. Der Gemeinderat stimmt der Stellung eines entsprechenden Förderantrags zu. 
 
3. Der Gemeinderat stimmt der Berücksichtigung der Kosten der Umrüstung in den 
Haushaltsjahren 2020 und 2021 je hälftig zu.    
 
 

_ _ _ 
V. Anlagen: 
 
 
 
 
VI. Sonstige Hinweise: 
 
Keine. 
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